
 

Bundesverband Investment 
und Asset Management e.V.

Abteilung  
Medien und Kommunikation

Eschenheimer Anlage 28 
60318 Frankfurt am Main 
Postfach 10 04 37 
60004 Frankfurt am Main 
Tel.: 069/154090-0 
Fax: 069/154090-238 
presse@bvi.de 
www.bvi.de 

Investment-Information 

BVI gegen nationalen Alleingang bei ge-
plantem Leerverkaufsverbot 

Einheitliche „Beipackzettel“ für alle Anla-
geprodukte richtiger Ansatz 

Investmentbranche befürwortet Regeln 
gegen „Anschleich-Taktiken“ 
 
Frankfurt am Main, 31. Mai 2010. Die deutsche Invest-

mentfondsbranche spricht sich gegen einen nationalen 

Alleingang bei der vom Bundesfinanzministerium ge-

planten Ausweitung des Leerverkaufsverbots aus. „Der 

Finanzplatz Deutschland würde bei einem nationalen 

Alleingang gegenüber anderen Finanzplätzen, die sol-

che Leerverkaufsverbote nicht erlassen, Wettbewerbs-

fähigkeit verlieren. Anleger würden dann ihr Geld ver-

stärkt im Ausland verwalten lassen. In der Folge ist zu 

befürchten, dass auch Fondsgesellschaften Deutsch-

land den Rücken kehren und ihre Aktivitäten verlagern 

– mit der Konsequenz von Arbeitsplatzverlusten und 

Steuerausfällen“, gibt BVI-Hauptgeschäftsführer Stefan 

Seip zu bedenken. Nach dem Diskussionsentwurf des 

Bundesfinanzministeriums zu einem „Gesetz zur Stär-

kung der Stabilität der Finanzmärkte“ soll sich das Ver-

bot künftig auf sämtliche im regulierten Markt einer in-

ländischen Börse gelisteten Aktien oder Schuldtitel so-

wie Derivate auf solche Wertpapiere erstrecken. 

Ein weiteres Gesetzesvorhaben des Bundesfinanzmi-

nisteriums begrüßt der Fondsverband hingegen aus-

drücklich. Im Diskussionsentwurf für ein „Gesetz zur 

Stärkung des Anlegerschutzes und Verbesserung der 
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Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes“ hat das Ministe-

rium in Aussicht gestellt, das auf EU-Ebene geplante 

Informationsblatt für Investmentfonds – die so genann-

ten „Wesentlichen Informationen für den Anleger“ („Key 

Investor Document“/KID) – als Blaupause auch für 

„Beipackzettel“ anderer Anlageprodukte einzusetzen. 

„Nur wenn sich der Inhalt und das Format der Informa-

tionsblätter für andere Finanzinstrumente eng an die 

Vorgaben zu den „Wesentlichen Informationen für den 

Anleger“ anlehnen, lässt sich die im Sinne des Anle-

gerschutzes notwendige Vergleichbarkeit über alle 

Produktgruppen erzielen“, erläutert Seip. Der BVI setzt 

sich seit geraumer Zeit für einheitliche Anlegerinforma-

tionen bei allen Finanzprodukten ein. 

Auch den im Diskussionsentwurf des Bundesfinanzmi-

nisteriums vorgeschlagenen Vorschriften zur Verhinde-

rung so genannter „Anschleich-Taktiken“ zur Unter-

nehmensbeteiligung steht der BVI positiv gegenüber. 

„Wir begrüßen das Bestreben, die Vorschriften zur Be-

teiligungstransparenz auszuweiten. Allerdings sehen 

wir noch Nachbesserungsbedarf, um unnötigen admi-

nistrativen Aufwand zu verhindern“, beschreibt Seip die 

Position des Verbands. Es müsse vermieden werden, 

eine Flut nicht aussagekräftiger Meldungen zu bewir-

ken, die den Blick auf wirklich relevante Informationen 

verstellen. 

 

 

In eigener Sache: Der BVI twittert 
Verfolgen Sie aktuelle Branchennachrichten per Twitter – schnell und direkt.  

Werden Sie Follower von http://twitter.com/FondsNews 

 


